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Zusatzbedingungen für Vorsorgevereinbarungen 

Ausgabe September 2024 

Art. 1 Beiträge 
Die maximale Höhe der steuerabzugsfähigen Bei-

tragszahlungen wird jedes Jahr neu festgesetzt. Die 
Vorsorgestiftung gibt die neuen Maximalbeträge auf 
dem Zirkularweg, durch Veröffentlichung im Publika-
tionsorgan der Gemeinschaftsbank oder auf andere 
geeignete Weise bekannt. 

Art. 2 Kontoführung der Stiftung 
Die Vorsorgestiftung führt für die gemäss Artikel 1 
einbezahlten Beiträge ein auf die Vorsorgenehmerin 
oder den Vorsorgenehmer lautendes Vorsorgekonto, 
dessen Zinsen von der Verrechnungssteuer befreit 
sind. 

Art. 3 Anlage des Vorsorgekapitals 
Die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgenehmer 
kann die Vorsorgestiftung beauftragen, sein vorhan-
denes Vorsorgeguthaben zu Lasten seines Vorsorge-
kontos, bei der Freie Gemeinschaftsbank Genossen-
schaft ein BVG-konformes Festgeld anzulegen. 

Art. 4 Fälligkeit der Vorsorgeleistung 
4.1 Das gesamte Vorsorgekapital wird mit Erreichen 

des AHV-Alters oder bei vorherigem Tod der Vorsor-
genehmerin oder des Vorsorgenehmers fällig. Erhält 
die Vorsorgestiftung nicht binnen 30 Tagen nach Er-
reichen des gesetzlichen Rücktrittsalters eine schrift-

liche Mitteilung, wonach die Vorsorgenehmerin oder 
der Vorsorgenehmer weiterhin erwerbstätig ist, so ist 
die Freie Gemeinschaftsbank berechtigt, das Vorsor-
gekapital auf ein bestehendes oder neu zu eröffnen-
des Sparkonto der Vorsorgenehmerin oder des Vor-
sorgenehmers in der Freien Gemeinschaftsbank aus-
zubezahlen. Bei einem Aufschub des Bezuges über 

das gesetzliche Rücktrittsalter hinaus, muss die Vor-
sorgenehmerin oder der Vorsorgenehmer die Vorsor-
gestiftung sofort schriftlich informieren, sobald sie 
oder er die Erwerbstätigkeit aufgibt. 

4.2 Das Vorsorgekapital darf frühestens fünf Jahre 

vor Erreichen des AHV-Alters ausgerichtet werden. 

Vorbehalten bleiben die Fälle des nachfolgenden Arti-
kels 5. 

4.3 Während der Dauer dieser Vereinbarung sind 
weder Rückzüge des Kapitals noch der Zinsen mög-
lich. Vorbehalten bleiben die Fälle des Einkaufs in die 

Pensionskasse (2. Säule) oder Barbezüge im Zusam-
menhang mit Wohneigentumsförderung. 

Art. 5 Vorzeitige Ausrichtung der 
Vorsorgeleistung 

5.1 Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistung ist 
zulässig bei Auflösung des Vorsorgeverhältnisses aus 
einem der folgenden Gründe: 

wenn die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgeneh-

mer eine ganze Invalidenrente (ab 70 %) der eidge-

nössischen Invalidenversicherung bezieht und das In-
validitätsrisiko nicht versichert ist; 
a) wenn die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorge-

nehmer die ausgerichtete Leistung für den Einkauf

in eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für

eine andere anerkannte Vorsorgeform verwendet;

b) wenn die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorge-

nehmer in eine selbständige Tätigkeit wechselt

oder die bisherige selbständige Erwerbstätigkeit

aufgibt und eine andersartige selbständige Er-

werbstätigkeit aufnimmt;

c) wenn die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 5 des

Freizügigkeitsgesetzes zur Barauszahlung ver-

pflichtet ist.

5.2 Die Altersleistung kann ferner schon vorher aus-

gerichtet werden, wenn das Vorsorgeverhältnis auf-
gelöst bzw. geändert wird, weil die Vorsorgenehmerin 
oder der Vorsorgenehmer die Leistung für den Erwerb 
von Wohneigentum für den Eigenbedarf, für den Er-
werb von Beteiligungen an Wohneigentum zum Ei-
genbedarf oder für die Amortisation eines Hypothe-
kardarlehens an diesem Eigentum verwendet. Eine 

solche Ausrichtung kann alle fünf Jahre geltend ge-
macht werden. Eine weitere Ausrichtung ist zulässig, 
wenn die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgeneh-
mer das bisherige Wohneigentum veräussert und ein 
anderes Wohneigentum für den Eigenbedarf erwirbt. 
Bezüge im Zusammenhang mit Wohneigentum kön-
nen bis fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenal-

ters getätigt werden. Nach diesem Zeitpunkt ist nur 

noch ein Bezug des ganzen Vorsorgeguthabens mög-
lich. 

5.3 Ist die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgeneh-
mer verheiratet oder lebt in eingetragener Partner-

schaft, so ist die vorzeitige Ausrichtung von Alters-
leistung nach Art. 5.1 Best. c und d sowie nach 
Art.  5.2 nur zulässig, wenn die Ehegattin oder der 
Ehegatte bzw. die eingetragene Partnerin oder der 
eingetragene Partner schriftlich zustimmt. 
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Art. 6 Beendigung des Vorsorgeverhältnisses 

Nach Eintritt der Fälligkeit und Auszahlung der Vor-
sorgeleistung gilt diese Vereinbarung als beendigt. 
 

Unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs-
frist kann das Vorsorgeverhältnis in den Fällen von 
Artikel 4.2, Artikel 5.1 b-d und Artikel 5.2 gekündigt 
werden. 
 
Art. 7 Begünstigte Personen 
7.1 Als Begünstigte sind folgende Personen zugelas-

sen: 
 
a) im Erlebensfall die Vorsorgenehmerin oder der 

Vorsorgenehmer; 

b) nach deren oder dessen Ableben die folgenden 

Personen in nachstehender Reihenfolge: 

1. die überlegende Ehegattin oder der überle-

bende Ehegatte bzw. die überlebende eingetra-

gene Partnerin oder der überlebende eingetra-

gene Partner; 

2. die direkten Nachkommen sowie die natürli-

chen Personen, die von der verstorbenen Per-

son in erheblichem Masse unterstützt worden 

sind, oder die Person, die mit dieser in den letz-

ten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbro-

chen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder 

die für den Unterhalt eines oder mehrerer ge-

meinsamer Kinder aufkommen muss.  

3. die Eltern; 

4. die Geschwister; 

5. die übrigen Erben. 

 
7.2 Die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgenehmer 
kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter 
den Art. 7.1 b) 2. genannten Begünstigten bestim-

men und deren Ansprüche näher bezeichnen. Sind 
mehrere Begünstigte bezeichnet oder vorhanden, 
wird das Vorsorgeguthaben bei Fehlen anderweitiger 
Instruktionen nach Köpfen verteilt. Personen, welche 
die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgenehmer 
massgeblich unterstützt, sind der Freien Gemein-
schaftsbank schriftlich zu melden. Personen, die mit 

der Vorsorgenehmerin oder dem Vorsorgenehmer 
eine Lebensgemeinschaft bilden, haben den Nachweis 
der ununterbrochenen Lebensgemeinschaft während 
der letzten fünf Jahre zu erbringen und ihren An-
spruch binnen 30 Tagen nach Versterben der Vorsor-

genehmerin oder des Vorsorgenehmers anzumelden. 
Weiter hat die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorge-

nehmer das Recht, die in Art. 7.1 b) Ziff. 3 - 5 aufge-
stellte Reihenfolge der Begünstigten zu ändern und 
deren Ansprüche näher zu bezeichnen.  
 
Drittpersonen, die nicht unter Art. 7.1 b) 2. fallen, 
können nur begünstigt werden, wenn es sich dabei 
um gesetzliche, mittels Testament oder Erbvertrag 

eingesetzte Erben handelt. 
 
 

Art. 8 Besondere Bedingungen 

8.1 Die Vorsorgenehmerin oder der Vorsorgenehmer 
erhält jährlich einen Ausweis über den Vermögens-
stand sowie die vom Gesetzgeber verlangten Beschei-

nigungen. Die Abrechnungen werden ohne weiteres 
als richtig befunden und genehmigt, sofern sie an die 
letzte der Vorsorgestiftung bekannte Adresse gesandt 
werden und nicht innert vier Wochen nach Erhalt da-
gegen Einspruch erhoben wird. 
 
8.2 Die Ansprüche auf die Vorsorgeleistungen kön-

nen weder abgetreten noch verpfändet, noch ver-
rechnet werden. Ausgenommen ist - im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften - die Verpfändung zum Er-
werb von Wohneigentum für den eigenen Bedarf oder 
zum Aufschub der Amortisation von darauf lastenden 
Hypothekarschulden. 

 
8.3 Die Auszahlung der Vorsorgeleistung unterliegt 

der Meldepflicht nach Massgabe des Bundesgesetzes 
über die Verrechnungssteuer. 
 
8.4 Für die Anlage des Vermögens sind die Bestim-
mungen des BVG und der BVV2 (vgl. Artikel 5 Absatz 

3 BVV3) massgebend. Die Anlagerichtlinien der Ge-
meinschaftsbank kommen dabei vollumfänglich zur 
Anwendung. Das Vorsorgekapital geniesst dieselbe 
Sicherheit wie die Spareinlagen im Sinne des Schwei-
zerischen Bankengesetzes und wird von der Gemein-
schaftsbank zu deren jeweiligem Zinssatz für Vorsor-
gekonten verzinst. Zinsen werden am Ende des Ka-

lenderjahres bzw. bei Auflösung der Vorsorgeverein-
barung gutgeschrieben. 
 
Art. 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Alle Rechtsbeziehungen der Vorsorgenehmerin oder 

des Vorsorgenehmers und der Vorsorgestiftung un-

terstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort, 
Betreibungsort für die Vorsorgenehmerinnen und 
Vorsorgenehmer mit ausländischem Wohnsitz und 
ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist 
Basel. Die Vorsorgestiftung hat indessen das Recht, 
die Vorsorgenehmerinnen und Vorsorgenehmer bei 
jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen. 

 
Art. 10 Änderungen 
Der Stiftungsrat kann die vorgenannten Bestimmun-
gen unter Wahrung der von der Vorsorgenehmerin 
oder dem Vorsorgenehmer erworbenen Rechtsan-
sprüche ändern. 
 

Diese Änderungen sind der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung sowie der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis 

zu bringen und der Vorsorgenehmerin oder dem Vor-
sorgenehmer in geeigneter Weise bekanntzugeben. 
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